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2.  PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN 
 
2.1    Art der baulichen Nutzung  
       (§§ 1-15 BauNVO + § 9 BauGB) 
 
2.1.1  Gewerbegebiet  
  (GE) - § 8 BauNVO 
 

Zulässig sind: 
 

 Gewerbebetrieb aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentli-
che Betriebe 

 
 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 

 
Ausnahmsweise zulässig sind: 

 
 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zu-
geordnet und ihm gegenüber in Grundflächen und Baumasse un-
tergeordnet sind 

 

 
Nicht zulässig sind: 
gemäß § 1 (5) BauNVO 

 
 Tankstellen 

 
 Anlagen für sportliche Zwecke 

 

 
Nicht zulässig sind: 
gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO 

 
 Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale und gesundheitliche 

Zwecke 
 

 Vergnügungsstätten 
 

 
2.2             Nebenanlagen 
            (§ 14 BauNVO und § 23 (5) BauNVO) 
 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) und (2) BauNVO können auch au-
ßerhalb der ausgewiesenen Baufenster zugelassen werden. 
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2.3          Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 (1) Nr.1 BauGB) 

 
Gemäß Eintragung im Bebauungsplan (zeichnerischer Teil). 

 
 
2.4          Bauweise 

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO) 
 

Festgesetzt ist die >>abweichende (a)<< gemäß Eintragung im Bebau-
ungsplan (zeichnerischer Teil). Diese entspricht der >>offenen Bauweise 
(o)<< wobei jedoch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 
 

 
2.5         Höhenbeschränkung für Hauptgebäude 

 
Die maximale Gebäudehöhe ist im Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) 
auf Meereshöhe Meter über Erdgeschossfussbodenhöhe (m ü. EFH) 
festgelegt. 
Technische Dachaufbauten und punktuelle Anlagen (Kran, Silo usw.) 
dürfen diese Höhe um 3 m überschreiten. 

 
 
2.6        Flächen die von einer Bebauung freizuhalten sind 

         (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 
 
2.6.1          Leitungsrecht  
 

Die hierfür im Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) ausgewiesenen Flä-
chen dienen der Errichtung, der Einlegung, und des Betreibens und Un-
terhaltens, sowie bei Bedarf der Erneuerung von Ver- und Entsorgungs-
leitungen. Im Speziellen sind hier die Wasserleitungen der Bodensee-
Wasserversorgung (BWV) betroffen. Das Leitungsrecht besteht zu Guns-
ten der BWV und der Gemeinde Wellendingen. 
Das im Bebauungsplan (zeichnerische Teil) festgesetzte Leitungsrecht 
LTR-1 darf nicht überbaut werden und ist von tiefwurzelnder Bepflanzung 
freizuhalten. Alle baulichen Maßnahmen im Bereich des LTR-1 sind mit 
Gemeinde und BWV vor Beginn der Maßnahme abzustimmen. 

 
 
2.7   Herstellen der Verkehrsflächen 
  (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB) 
  

Notwendige Aufschüttungen und Abgrabungen, soweit sie zur Herstel-
lung der Straßenkörper erforderlich sind, sind von den angrenzenden 
Grundstückseigentümern zu dulden. 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentliche Verkehrs-
flächen angrenzenden Grundstücken unterirdische Stützbauwerke, (Hin-
terbeton von Rand- und/oder Rabattensteinen) entlang den 
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Grundstücken mit einer Breite von ca. 0,3 m und einer Tiefe von ca. 0,5 
m zu dulden. 
 

2.8   Kabelkästen 
  (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
 

Im gesamten Plangebiet ist die Erstellung von Strom- und Fernmeldever-
teilerkästen auf Anliegergrundstücken, angrenzend an öffentliche Ver-
kehrsflächen, zu dulden. 
 

 
2.11          Besondere Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
          Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
           (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 
 
2.9.1            Beleuchtung (Minimierungsmaßnahme)  

Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln (z. B. Natrium-
dampf-Niederdrucklampen) für die Außenbeleuchtung. Die Außenbe-
leuchtung ist auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Die 
Leuchten sind nach unten auszurichten, eine Abstrahlung in oder über 
die Horizontale ist unzulässig. 
Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich 
Lampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur von 
1.700 bis max. 3.000 Kelvin) und einem Spektralbereich von 570 bis 630 
Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natriumdampflampen) oder Leuchtmit-
teln mit einer UV-absorbierenden Leuchtenabdeckung zu verwenden. 
Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwir-
kung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Richtung 
des Himmelskörpers.  
 
 

2.9.2   Schonender Umgang mit Grund und Boden 
Der Oberboden und der kulturfähige Unterboden sind bei Erdarbeiten ge-
trennt auszubauen, zu sichern und soweit für die gärtnerische Gestaltung 
der Grundstücke notwendig sachgerecht zu lagern, Nach Abschluss der 
Bauarbeiten sind Unter- und Oberboden wieder lagenweise auf den Bau-
grundstücken aufzubringen. Im Bereich der Auftragsstellen ist der 
Oberboden vorher abzuschieben und nach Auftrag des kulturfähigen Un-
terbodens wieder sachgerecht aufzutragen. 

 
2.9.3            Überdachung für Flächen mit Gefährdungspotentialen  

Bereiche auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, 
sind zu überdachen. Das Regenwasser aus diesen Dachflächen muss 
separat zum Regenwasserkanal abgeleitet werden. Ableitungen aus Flä-
chen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, 
sind an den Schmutzwasserkanal anzuschließen. Details sind mit dem 
Umweltschutzamt (Landratsamt Rottweil) abzustimmen. 

 
2.9.4   Schutz des Bodens während der Bauphase 
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Zum Schutz der natürlichen Bodenstandorte auf öffentlichen Grünflächen 
und außerhalb des Geltungsbereichs sind während der Bauabwicklung 
geeignete Vorkehrungen zu ergreifen. Die Flächen dürfen nicht von 
schweren Maschinen überfahren und nicht zur Lagerung von Baustoffen 
oder zum Abstellen von Maschinen genutzt werden. 

 
2.9.5   Freimachung Baugelände (Vermeidungsmaßnahme) 

Freimachung des Baufeldes (Gebäudeabbruch und Gehölzrodungen) 
ausschließlich außerhalb der Vogelbrutperiode sowie während der Win-
terruhe der Fledermäuse, um Störungen von Brutvögeln oder deren Ent-
wicklungsformen zu vermeiden.  
Zulässiger Zeitraum: 1. November bis 28./29. Februar.  
 

2.9.6   Vogelfreundliche Bauweise 
Gebäude sind in vogelfreundlicher Bauweise auszuführen. Stark spie-
gelnde oder großflächig transparente Fassaden und Glasflächen sind zu 
vermeiden. Erforderliche Glasflächen sind durch geeignete Maßnahmen 
(z. B. strukturierte, mattierte oder markierte Verglasung) so auszuführen, 
dass das Kollisionsrisiko für Vögel wirksam reduziert wird. 
 

2.9.7   Grünflächenbewirtschaftung 
Die im Bereich der Neupflanzungen entstehenden Grünflächen sind ex-
tensiv zu bewirtschaften. Bei der Artenzusammensetzung ist auf einen 
hohen Blütenreichtum zu achten, um geeignete Nahrungsquellen für In-
sekten zu schaffen. 

 
 
2.10  Flächen für das Anpflanzen und Unterhalten von Bäumen 
  (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 
 
 

2.10.1        Pflanzfestsetzung  PFF 1 -  >>privat<< 
Baumstandorte 
 
Die im zeichnerischen Teil mit PFF 1 bezeichneten Baumstandorte sind 
mit heimischen, standortgerechten Laubbäumen zu bepflanzen. Der je-
weilige Standort kann der örtlichen Situation angepasst werden 

 
 

2.10.2        Pflanzbindung   PFB  -  >>privat<< 
Baumpflanzungen 
 
Je 500 m² gewerbliche Fläche ist mindestens ein heimischer, standort-
gerechter Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.  
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3.         NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME,  
       DENKMALSCHUTZ 
       (§ 9 (6) BauGB i.V. mit DSchG) 

 
3.1 Archäologische Denkmalpflege 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde  oder 
Befunde entdeckt werden, regt das Regierungspräsidium Stuttgart an, 
Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde gemäß § 20 DSchG umgehend zu 
benachrichtigen. Von Seiten des Regierungspräsidiums Stuttgart wird 
darauf hingewiesen, dass archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-
reste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten sind, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege 
(E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einver-
standen ist. Im Weiteren weist das Regierungspräsidium Stuttgart auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG hin. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

 
 
4.        HINWEISE 
 

. 
4.1  Bodenschutz 

 
 Auf die Minimierung der Bodenversiegelung ist zu achten (z.B. flä-

chensparende und flächeneffiziente Planentwürfe, mehrgeschossige 
Bauweise, möglichst kurze Zufahrten, nach Möglichkeit Ein-bezie-
hung von Stellplätzen in oder unter das Gebäude, ggf. Anlegung von 
Parkdecks, geländeangepasste Bauweise).  

 
 Auf die Minimierung des Versiegelungsgrades ist zu achten (z.B. 

Dachbegrünungen, Dachbegrünung in Kombination Photovoltaik, 
Verzicht auf Schottergärten, Verwendung wasserdurchlässiger Be-
läge für Zuwegungen, Zufahrten, Pkw–Stellplätze, sofern Belange 
des Grundwasserschutzes dem nicht entgegenstehen).  

 
 Die Erdbewegungen sind auf ein unumgängliches Maß zu beschrän-

ken, wobei insbesondere die sinnvolle und ordnungsgemäße Wie-
derverwendung des anfallenden Bodenmaterials anzustreben ist.  

 
 Schädliche Bodenveränderungen wie Bodenverdichtung, Bodenver-

nässung und Bodenverunreinigung (u.a. Verfüllen der Baugruben mit 
Bauschutt oder Bauabfall) sind unzulässig.  
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 Auf die Vermeidung von Bodenverdichtungen ist zu achten (z.B. 
durch verdichtungsarmes Arbeiten, Anlegen der Baustelleneinrich-
tung auf bereits befestigten oder künftig überbauten Flächen). Flä-
chen außerhalb des Geltungsbereiches dürfen nicht beansprucht 
werden und sind wirksam zu schützen.  

 
 Bei den Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 18915 und der 

DIN 19731 einzuhalten.  
 
 Aufgrund Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens (z.B. bei ungeeig-

neter Bodenfeuchte, schlechter Witterung) sind geeignete techni-
sche Schutzmaßnahmen (z. B. Einsatz von Kettenfahrzeugen, Bag-
germatten, Verlegung von lastverteilenden Platten, Alupanels, 
Oberbodenabtrag mit Geotextil-vlies, Ausschotterung) vorzusehen.  

 
 Beim Zutagetreten von optisch (z.B. Anteile an Bauschutt oder Stra-

ßenaufbruch, Baustellenabfällen o.ä.) oder geruchlich auffälligem 
Erdmaterial ist dieses separat zu lagern. Es sind Haufwerke zu bilden 
und Deklarationsanalysen zu erstellen. 

 Sollten mehr als 500 m³ Bodenaushub oder auffälliges Aushubmate-
rial anfallen, ist dieses gemäß den Vorgaben der Ersatzbaustoffver-
ordnung (EBV) zu beproben und zu verwerten. Sollte keine Ver-wer-
tung möglich sein, ist das Material nach DepV zu beproben und ord-
nungsgemäß zu entsorgen.  

 
 Bei der Verwertung von Bodenmaterial oder RC-Baustoffen (Wieder-

verwendung, Zu- und Abfuhr) sind die Vorsorgewerte nach den §§ 6 
– 8 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) so-
wie bei technischen Bauwerken die Vorgaben der Ersatzbaustoffver-
ordnung (EBV) inklusive der ggf. verbundenen Anzeige (vgl. § 22 u. 
Anlage 8 EBV) und Dokumentationspflichten (vgl. § 17 EBV) einzu-
halten.  

 
 
 
 

Aufgestellt:  
 
Wellendingen, den 26.03.2026             ……………………………

           Thomas Albrecht
                          Bürgermeister
   

 
 
 
                     

Ausgefertigt:   

 
Wellendingen, den               ……………………………

           Thomas Albrecht
                          Bürgermeister 


